
Zivilschutz aktuell
des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes

Seit 15. Juni:
Lockerungen und eigenverantwortung 

Mit der Lockerung der Maskenpflicht und der Sperrstunde bekommen wir 
ein Stück Normalität zurück. Dies wurde durch die sinkenden Neuinfektio-
nen möglich. Mit dem 15. Juni beginnt jedoch auch die „Phase der Eigen-
verantwortung“!
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Achten Sie bitte weiterhin auf den Mindestabstand von einem Meter und  
auf die gewohnten Hygienemaßnahmen!

Maskenpflicht

Ab sofort entfällt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im Handel, in Schulen und für Gäste 
der Gastronomie. Maskenpflicht besteht jedoch weiterhin in folgenden Bereichen: 

 in öffentlichen Verkehrsmitteln

 im Gesundheitsbereich inkl. Apotheken

 bei Dienstleistungen, dort wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden   
 kann (z.B. Friseure, Kellner)

Gastronomie

 Die Sperrstunde wurde von 23:00 auf 01:00 Uhr verlegt.

 Bei Tisch gibt es kein Vier-Personen-Limit mehr. Das Limit bei Tisch kann der   
 Wirt selbst bestimmen! Weiterhin muss jedoch ein Mindestabstand von einem   
 Meter zum nächsten Tisch eingehalten werden. 

 Zur Zeit gibt es noch keine Lockerungen für die Nachtgastronomie.


